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Abstract: Das Phänomen Nachhaltigkeit wird zunehmend zu einem Gegenstand der Forschung. Im 

betrieblichen Kontext wird jedoch nur selten untersucht, ob nachhaltigkeitsbezogene Aktivitäten in 

Unternehmen tatsächlich nachhaltig sind, d. h. ob sie dauerhaft umgesetzt und die mit ihnen intendier-

ten Wirkungen auch tatsächlich erzielt werden. Die Frage, inwiefern Mitbestimmung – und spezifisch 

Betriebsvereinbarungen – eine Voraussetzung für eine nachhaltige Nachhaltigkeit sein können, wird 

mit der Sekundäranalyse von Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz als ein 

Aspekt sozialer Nachhaltigkeit untersucht. Im Fokus stehen hier die Ergebnisse der Aushandlungs-

prozesse zwischen der betrieblichen Interessenvertretung und der Unternehmensleitung, die in Be-

triebsvereinbarungen münden. Es wird argumentiert, dass Betriebsvereinbarungen dann als zentrale 

Voraussetzung für die dauerhafte Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen gelten können, wenn eine 

Prozesskette von Thematisierung, Implementierung, Institutionalisierung sowie Verstetigung vorliegt. 

Betriebsvereinbarungen können, je nach Durchsetzungsmacht des Betriebsrats, ein wirkmächtiges 

Instrument sein. Jedoch bedarf es Betriebsfallstudien, um zu prüfen, ob die Papierlage sich im betrieb-

lichen Alltag bestätigt. 

1 Einleitung 

Unternehmen kommt in der Nachhaltigkeitsdebatte und auch in ihrem konkreten 

Handeln eine zentrale Rolle zu, da sie entscheidend beeinflussen, inwieweit die Pro-

duktion von Gütern und die Erbringung von Dienstleistungen ökonomisch, ökologisch 

und sozial nachhaltig sind. Um zu einer gesellschaftlichen und letztendlich auch be-

trieblichen nachhaltigen Entwicklung beizutragen, stehen Unternehmen vor der Her-

ausforderung, kurzfristige ökonomische Erfolge mit langfristigen ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Perspektiven zu verbinden bzw. auszubalancieren (vgl. 

Bundesregierung 2012). Nachhaltigkeit ist ein häufig bemühtes normatives Konzept 

(vgl. exemplarisch Reinsch 2010), welches in großen Unternehmen zunehmend mit 

einer Nachhaltigkeitsberichterstattung erfüllt wird. Zwar ist in den Standards zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung die Setzung von Zielen vorgesehen; eine Prüfung, 

ob und wie diese Ziele erreicht wurden, ist den Unternehmen selbst überlassen (vgl. 

Beile et al. 2014). Aber auch in der Forschung wird nur selten untersucht, ob nach-

haltigkeitsbezogene Aktivitäten in Unternehmen tatsächlich nachhaltig sind, d. h. ob 

sie dauerhaft umgesetzt und die mit ihnen intendierten Wirkungen tatsächlich erzielt 

werden.  

Die dauerhafte Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten wird von vielen Faktoren 

beeinflusst: Wirtschaftslage, personelle Ressourcen für die jeweiligen Themen oder 

auch die strategischen Zielsetzungen eines Unternehmens spielen eine Rolle. Ein 
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weiterer zentraler Faktor sind die Interessenkonstellationen der AkteurInnen im Un-

ternehmen (vgl. K. Vitols 2011), die hier im Mittelpunkt stehen. Die Interessenlagen 

sind aufgrund der zahlreichen AkteurInnen im Unternehmen naturgemäß unter-

schiedlich: Unternehmensleitung, Fachpersonal, ArbeitnehmerInnen und Gremien 

wie beispielsweise die Interessenvertretung oder Arbeitskreise. Damit hängt es vor 

allem auch von den Aushandlungsprozessen zwischen der betrieblichen Interessen-

vertretung und Unternehmensleitung ab, ob Nachhaltigkeitsaspekte in Unternehmen 

dauerhaft verankert werden. 

Im Rahmen des Projekts „Nachhaltigkeit durch Mitbestimmung – Betriebliche Im-

plementierung und Verstetigung von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit“2 un-

tersuchen wir mittels einer Analyse von Betriebsvereinbarungen und daran anschlie-

ßenden Betriebsfallstudien die Frage, welche Rolle Mitbestimmung – und in diesem 

Kontext v. a. der Betriebsrat als zentraler betrieblicher Stakeholder – bei der dauer-

haften, also nachhaltig wirksamen, Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen in Un-

ternehmen spielt bzw. spielen kann. Die hier vorgestellten empirischen Ergebnisse 

aus der Analyse der Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz 

als Thema sozialer Nachhaltigkeit bilden einen Ausschnitt der Sekundäranalyse von 

Betriebsvereinbarungen.  

Um die Prozesse der Vereinbarung und betrieblichen Institutionalisierung von 

Nachhaltigkeitsthemen nachzuvollziehen und zu analysieren, ist das Forschungspro-

jekt in zwei empirische Phasen aufgeteilt: Zunächst erfolgt auf der Basis des Archivs 

betrieblicher Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung eine Analyse von Betriebs-

vereinbarungen, zu deren Regelungsgegenstand Nachhaltigkeitsthemen gehören: 

Für die soziale Nachhaltigkeit sind dies der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die 

Qualifizierung, für die ökologische Nachhaltigkeit ist dies der betriebliche Umwelt-

schutz. Die Analyse von Betriebsvereinbarungen hinsichtlich ihres Aufbaus, den 

darin beschriebenen Prozessen, sowie den in ihnen angeführten Begründungszu-

sammenhängen, liefert wertvolle Hinweise darauf, ob und inwiefern die dort ausge-

handelten und vereinbarten Regelungsgegenständen (die zudem Nachhaltigkeitsdi-

mensionen zugeordnet werden können) – der Form nach – dauerhaft und wirksam 

im Unternehmen umgesetzt werden können. Diese Frage nach der dauerhaften und 

wirksamen Umsetzung der Themen im Unternehmen leitet demnach die Analyse der 

Betriebsvereinbarungen und wird anhand der Prozesstiefe der verhandelten Themen 

in den Betriebsvereinbarungen untersucht. Die Dokumentenanalyse der Betriebsver-

einbarungen hat somit einen explorativen Charakter. 

Um den Begriff Nachhaltigkeit in den Kontext von Mitbestimmung und speziell 

von Betriebsvereinbarungen zu setzen, wird hier im Folgenden zunächst der zu-

nächst unspezifische Begriff der Nachhaltigkeit konzeptionell mit den Aspekten der 

Zukunftsgerichtetheit, der Zielkonflikte sowie der Stakeholder-Orientierung gefüllt und 

mit der Mitbestimmung verknüpft (2.1). Die interdisziplinären Möglichkeiten der Ana-

lyseperspektiven werden anschließend dargelegt (2.2), um die Analyse von Betriebs-
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vereinbarung mit Strategieüberlegungen zu begründen. Darauf folgt die Skizzierung 

von Betriebsvereinbarung als nachhaltigkeitspolitisches Instrument (3.1) und eine 

Verortung der Relevanz von Betriebsvereinbarungen als Analysegegenstand der 

Nachhaltigkeitsforschung (3.2). In diesem Kontext wird ausgeführt, welche Themen-

felder für die Forschung gewählt wurden (3.2.1), die Auswahl der Betriebsvereinba-

rungen begründet (3.2.2) sowie das Analyseraster (3.3), welches an die Betriebsver-

einbarungen angelegt, dargelegt. Die empirischen Ergebnisse (4) beziehen sich auf 

den sozialen Nachhaltigkeitsaspekt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.  

2 Was kennzeichnet Nachhaltigkeit? 

Studien über Nachhaltigkeit beginnen meist mit Ausführungen über die Genese des 

Nachhaltigkeitsbegriffs und seiner politischen Bedeutung, führen aber häufig nicht 

weiter aus, wie der Begriff für die eigene Forschung verwendet wird. Aus der Vielzahl 

an Begriffsbestimmungen und den Meilensteinen der Nachhaltigkeitsgeschichte wird 

hier der gemeinsame Nenner herausgearbeitet und auf das Feld der Mitbestimmung 

angewendet.  

Beginnend mit dem Beispiel aus der Forstwirtschaft aus dem Jahr 1713 (vgl. von 

Hauff 2011), dass nur so viel Holz geschlagen werden soll, wie in einem gewissen 

Zeitraum nachwachsen kann, folgt meist der „Club of Rome“, der 1972 mit seiner 

Studie zu den „Grenzen des Wachstums“ eine breite Diskussion über die ökologi-

schen Auswirkungen der Ressourcennutzung angestoßen hat. Seit der Veröffentli-

chung des Berichts der sogenannten Brundtland-Kommission im Jahr 1987 gilt eine 

Entwicklung politisch dann als nachhaltig oder „dauerhaft“, wenn sie  

„die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen 

ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Hauff 1987: 51).  

Neben der zeitlichen Entwicklung und der genannten Meilensteine zur Nachhaltigkeit 

ist auch die inhaltliche Breite des Diskurses zu Nachhaltigkeit und Wirtschaft im-

mens: Sie reicht von grundlegender Kapitalismuskritik (vgl. exemplarisch Swynge-

douw 2009) bis hin zur Frage, wie Unternehmen Nachhaltigkeit als sogenannten 

Business Case nutzen können (vgl. Leitschuh-Fecht/Steger 2003). Eine weitere Auf-

fächerung des Diskurses bezieht sich auf die Schwerpunktsetzung bzw. Auslassung 

einzelner Nachhaltigkeitsdimensionen: Eine Gleichsetzung von Nachhaltigkeit mit 

Ökologie und Umweltschutz ist noch häufig zu finden, zunehmend wird jedoch – 

auch in der Wirtschaft – von einer „Gleichrangigkeit der drei Dimensionen Ökologie, 

Ökonomie und Soziales“ ausgegangen (von Hauff 2011: 15). Diese Dimensionen von 

Nachhaltigkeit werden beispielsweise in der Nachhaltigkeitsberichterstattung kleintei-

lig durch diverse Standards3 operationalisiert und häufig auf Kennzahlen herunter 

gebrochen. Diese Ausdifferenzierungen der Dimensionen unterscheiden sich zwar in 

ihrer Detailtiefe; ihnen ist aber gemein, dass es überwiegend um Prozesse in den 

Unternehmen geht, deren Sinnzusammenhang in einer übergeordneten Nachhaltig-

keitsstrategie hergestellt werden soll.  
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2.1 Begriffsbestimmung von Nachhaltigkeit im Kontext der Mitbestimmung 

Von der Unbestimmtheit von Nachhaltigkeitsbegriffen auf der einen Seite und der 

sehr kleinteiligen Operationalisierung auf der anderen Seite wird im Rahmen des 

Projekts abstrahiert, um die gemeinsamen Linien herauszuarbeiten und mit der be-

trieblichen Mitbestimmung zu verknüpfen. So kann der schillernde Begriff der Nach-

haltigkeit fruchtbar gemacht werden für die Frage nach einer nachhaltigen Nachhal-

tigkeit und die Rolle der Mitbestimmung.  

Nachhaltigkeit ist ein auf die Zukunft gerichtetes und somit dynamisches Kon-

zept: Die Zukunftsgerichtetheit von Nachhaltigkeit wird mit der Brundtlandschen De-

finition als Gerechtigkeit zwischen jetzt lebenden Menschen im Norden und Süden 

sowie gegenüber zukünftigen Generationen beschrieben. Ein solch umfassendes 

Verständnis von Nachhaltigkeit kann sich bei der betrieblichen Mitbestimmung nicht 

in seiner Gänze widerspiegeln. Jedoch sind Betriebsrat und Unternehmensleitung im 

Betriebsverfassungsgesetz angehalten, zum Wohle des Unternehmens zu handeln. 

Die Mitbestimmung hat demnach zwar einen langfristigen Zeithorizont, häufig ist es 

aber die Vielfalt der Aufgaben, die ein eher reaktives Handeln des Betriebsrats be-

wirkt und strategische Überlegungen in den Hintergrund rücken lassen (vgl. Kotthoff 

1995). 

Zielkonflikte sind in jeder Nachhaltigkeitsdimension für sich angelegt und ein 

Ausdruck für den politischen Charakter des Nachhaltigkeitsbegriffs: Zielkonflikte bei 

Nachhaltigkeit beruhen vor allem darauf, dass die soziale, ökologische und ökonomi-

sche Dimension von Nachhaltigkeit gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, sich 

aber durchaus widersprechen können. Zielkonflikte verstärken sich, wenn neben der 

Integration der drei Nachhaltigkeitsdimensionen die intragenerationelle Perspektive 

zusätzlich aufgenommen wird. Zielkonflikte werden ansonsten vornehmlich bei der 

integrativen Betrachtung der drei Dimensionen deutlich: Eine Standortverlagerung 

eines energieintensiven Unternehmens dorthin, wo erneuerbare Energien vor Ort 

vorhanden sind (beispielsweise Wasserkraft oder Windkraft in Meeresnähe), mag 

ökologisch sinnvoll und damit nachhaltiger sein, aber aus Perspektive der aktuell be-

schäftigten ArbeitnehmerInnen nicht sozial nachhaltig. Die Zielrichtungen können 

also differieren bzw. können sie gänzlich gegensätzlich sein. Zielkonflikte wohnen 

auch dem Verhältnis von Arbeit und Kapital inne: Die Aushandlung der Interessen 

von Arbeit und Kapital ist jedoch „strukturiert“, d. h. Arbeit und Kapital haben beide 

ein Interesse daran, dass das Unternehmen dauerhaft fortbesteht (vgl. Edwards 

2009: 17). Die Aushandlungsprozesse sind in aller Regel daraufhin ausgerichtet, 

dass grundlegende Interessen der jeweils anderen Seite nicht in Frage gestellt wer-

den – gleichzeitig brauchen die institutionalisierten Formen der Aushandlung jedoch 

den Antagonismus von Arbeit und Kapital als Legitimation für die jeweiligen Positio-

nen. Werden im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung Nachhaltigkeitsaspekte 

thematisiert, bedeutet dies schließlich die Verhandlung zweier Zielkonflikte: Zielkon-

flikte der Nachhaltigkeit selbst sowie Zielkonflikte, die dem Gegensatz von Arbeit und 

Kapital innewohnen. Die betriebliche Mitbestimmung ist mit ihren Rahmenbedingun-

gen die Bühne, auf der Nachhaltigkeitsaspekte thematisiert und verhandelt werden. 
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Durch die Integration einer Stakeholder-Orientierung können Zielkonflikte der 

Dimensionen sowie unterschiedliche Interessen von Anspruchsgruppen miteinander 

abgewogen werden – und so der Dynamik der Zukunft sowie dem politischen Cha-

rakter Rechnung getragen werden: Der Einbezug der Vielfalt von Interessen durch 

Stakeholder-Dialoge und die aktive Beteiligung der Stakeholder an Entscheidungen 

sind im Diskurs über Nachhaltigkeit wichtig, um die Zielkonflikte zwischen sozialer, 

ökologischer und ökonomischer Dimension auszuhandeln. So soll eine umfassende 

Thematisierung der unterschiedlichen Interessen sichergestellt und somit eine Ab-

wägung der Zielkonflikte möglich werden. Zudem gilt auch, dass Konflikte auch teils 

erst durch die Einbindung von Stakeholdern relevant für das Unternehmen werden, 

beispielsweise wenn eine NGO Produktionsweisen von Unternehmen thematisiert, 

die problematisch für die Umwelt sind. Bezogen auf die Mitbestimmung sind für Un-

ternehmen die betriebliche Interessenvertretung und Gewerkschaften relevante Sta-

keholder, sie bleiben in der Forschung zu Nachhaltigkeit jedoch unberücksichtigt (vgl. 

exemplarisch Siebenhüner 2004; Siebenhüner/Arnold 2007; Prammer 2010) obwohl 

sie, im Unterschied zu NGOs, gesetzlich kodifizierte Rechte der Mitwirkung besitzen 

und damit einen Stakeholder sui generis darstellen (vgl. Haunschild/Krause 2015). 

Generell kann festgestellt werden, dass die Interessenvertretungen von Arbeitneh-

merInnen auf betrieblicher, überbetrieblicher sowie auf gewerkschaftlicher Ebene 

wichtige AkteurInnen im Hinblick auf die Thematisierung und Umsetzung von Nach-

haltigkeitsthemen sind (vgl. S. Vitols 2011). Diese AkteurInnen werden in der Regel 

nur in Studien nachhaltiger Gestaltung unternehmerischer Prozesse untersucht, in 

denen Mitbestimmung entweder Untersuchungsgegenstand oder aber zumindest 

eine explizit genannte Rahmenbedingung ist (vgl. Sprute/Clausen 2013; Zimpel-

mann/Wassermann 2012; K. Vitols 2011; Mutz/Egbringhoff 2006). Ökologische Be-

lange bleiben von den in diesen Studien untersuchten Betriebsräten in der Regel un-

beachtet, obwohl es das 2001 novellierte Betriebsverfassungsgesetz Betriebsräten 

ermöglicht, im Rahmen von Betriebsvereinbarungen und Informationsrechten auf den 

betrieblichen Umweltschutz Einfluss zu nehmen (vgl. Zimpelmann/Wassermann 

2012; K. Vitols 2011); die soziale Dimension hingegen sehen Betriebsräte als origi-

näres Handlungsfeld an und sind dementsprechend aktiv (vgl. u. a. Mutz/Egbringhoff 

2006; Preuss et al. 2009).  

2.2 Interdisziplinäre Perspektiven auf Nachhaltigkeit in Unternehmen 

Zukunftsgerichtetheit, Zielkonflikte und Stakeholder-Orientierung als Gemeinsamkei-

ten von Nachhaltigkeit und der Mitbestimmung – sowie die Frage nach der Versteti-

gung von Nachhaltigkeit – können durch eine interdisziplinäre Analyse aus unter-

schiedlichen Perspektiven betrachtet werden: Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann 

untersucht werden, wie Nachhaltigkeitskalküle mit unternehmerischer Rationalität 

kollidieren. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht ist der Bezug auf Mitbestimmungs-

strukturen und die damit verbundenen Interessenlagen von Bedeutung; aus be-

triebspädagogischer Sicht ist die individuelle und organisationale Kompetenzfrage im 

Sinne des Zusammenwirkens des Individuums und der Organisation essentiell. Im 

Folgenden wird die betriebswirtschaftliche Perspektive und spezifisch die des strate-
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gischen Human Resource Management für die Analyse von Betriebsvereinbarungen 

eingenommen. Forschungen zum strategischen Human Resource Management zei-

gen, dass die Etablierung neuer Unternehmenskonzepte und -strategien häufig an 

verschiedenen Barrieren, nämlich der vertikalen und horizontalen Integration von 

Praktiken in Unternehmen scheitert (vgl. Wright/Nishii 2013): Praktiken passen einer-

seits nicht in das strategische Konzept des Unternehmens (vertikale Integration: sie-

he Überblick bei Allen/Wright 2007), d. h. dass Nachhaltigkeitsthemen nicht per se in 

die kurz- und mittelfristigen Zielbereiche der Unternehmung integriert werden. Exter-

ne Vorgaben werden zwar verhandelt, haben aber aufgrund von Konflikten und 

Kompromissen häufig nur eine formale Ausgestaltung zur Folge, d. h. schriftlich fi-

xierte Vereinbarungen geraten in Vergessenheit oder werden nur der Form nach be-

folgt, ohne die intendierten Veränderungen zu erreichen (vgl. Wright/Nishii 2013). 

Andererseits sind die neuen Praktiken häufig nicht mit den bereits etablierten Prakti-

ken abgestimmt (horizontale Integration: siehe Überblick bei Boxall/Purcell 2011), 

korrespondieren jedoch mit bestehenden Praktiken. Dies sind nicht immer synergeti-

sche, sondern z. T. sich widersprechende Effekte (vgl. Allen/Wright 2007). Beste-

hende Praktiken weisen ein hohes institutionelles Beharrungsvermögen auf, da sie 

ihrerseits auf ausgehandelten Vereinbarungen basieren und zudem auch in den in-

formellen, latenten Kommunikationsstrukturen verfestigt werden. Eine isolierte Ver-

änderung von Strukturen und Prozessen ohne Anpassung der korrespondierenden 

Praktiken bzw. die Anpassung an korrespondierende Praktiken senkt so die Chancen 

einer dauerhaften Anwendung (vgl. Wright/Nishii 2013). 

3 Betriebsvereinbarungen als nachhaltigkeitspolitisches Instrument? 

Um neue Praktiken einzuführen, kann der Betriebsrat die Verhandlung von Rege-

lungsgegenständen einfordern: Für Interessenvertretungen hält das Betriebsverfas-

sungsgesetz vielfältige Möglichkeiten bereit, Themen sozialer, ökonomischer und 

ökologischer Nachhaltigkeit im Sinne der Beschäftigten gegenüber der Unterneh-

mensleitung aufzugreifen und zu vertreten. Verhandelte Nachhaltigkeitsthemen kön-

nen, anders als beispielsweise bei Forderungen von NGOs, in Form einer rechtsver-

bindlichen Betriebsvereinbarung festgehalten werden. Die Möglichkeit wird allerdings 

unterschiedlich stark für den Nachhaltigkeitsbereich genutzt und auch die inhaltlichen 

Schwerpunkte von Themen, zu denen gehandelt werden, unterscheiden sich (vgl. 

Egbringhoff/Mutz 2008). Zudem stehen auch betriebliche Interessenvertretungen vor 

der Herausforderung, Aspekte der einzelnen Nachhaltigkeitsdimensionen (ökolo-

gisch, sozial, ökonomisch) jeweils isoliert zu verhandeln, aber dennoch im Idealfall 

miteinander zu integrieren. Gleichzeitig soll das Interesse der Beschäftigten und das 

Wohl des Betriebs das Handeln des Betriebsrats anleiten.  

In dem Projekt „Nachhaltigkeit durch Mitbestimmung“ wird von der Ausnahme 

ausgegangen, dass die in Deutschland gesetzlich verankerte betriebliche Mitbestim-

mung über Interessenvertretungen eine Implementierung und dauerhafte Veranke-

rung von Nachhaltigkeitsprozessen auf der Basis von Betriebsvereinbarungen er-

möglichen und sichern kann. Weiter wird davon ausgegangen, dass Aushandlungen 

von Betriebsvereinbarungen konfliktär verlaufen können. Dabei beziehen sich  
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„[e]rzwingbare Betriebsvereinbarungen [...] auf Sachverhalte, in denen der Betriebsrat ein 

echtes Mitbestimmungsrecht hat, dies liegt insbesondere im Bereich der sozialen Angele-

genheiten (§ 87 BetrVG) vor. Hinzu kommen freiwillige Betriebsvereinbarungen, sie betref-

fen alle übrigen Angelegenheiten, in denen der Betriebsrat kein echtes Mitbestimmungs-

recht hat. Besonders die (durch den Betriebsrat) erzwingbaren Vereinbarungen bilden einen 

wichtigen Kristallisationspunkt betrieblicher Arbeitskonflikte.“ (Nienhüser 2005: 6)  

Weitergehend können in Betriebsvereinbarungen zudem Themen, die in Tarifverträ-

gen nur allgemein behandelt werden, an den spezifischen Kontext eines Unterneh-

mens angepasst werden: 

3.1 Betriebsvereinbarungen als Analysegegenstand der Nachhaltigkeitsforschung 

Die Frage, ob rechtsverbindliche Betriebsvereinbarungen in der Praxis gelebt werden 

– also dauerhaft verankert werden – kann hier zwar nicht beantwortet werden; den-

noch sind Betriebsvereinbarungen als Analysegegenstand der Nachhaltigkeitsfor-

schung hilfreich, um verhandelte Themen und deren Prozesstiefe zu analysieren. 

Um eine Verstetigung der Nachhaltigkeitsthemen zu erreichen, so unsere Hypo-

these, ist es notwendig, in Betriebsvereinbarungen auch Prozesse, Verantwortlich-

keiten, Fristen sowie die Umgangsweise mit Konflikten zum Regelungsgegenstand 

zu hinterlegen. Prozesse können in diesem Verständnis dann als nachhaltig be-

schrieben werden, wenn sie nicht nur implementiert, sondern auch institutionell ver-

ankert und verstetigt werden und darüber hinaus auch eine Kontrolle ihrer Wirksam-

keit erfolgt. Dazu bedarf es ebenso der Integration der Prozesse in die Aufbau- und 

die Ablauforganisation wie der Festlegung von Verantwortlichkeiten und die Verknüp-

fung von Regelungen mit Zeiträumen.  

3.1.1 Die Auswahl der Themenfelder 

Die Auffächerung der Nachhaltigkeit in die Dimensionen Soziales, Ökologie und 

Ökonomie wird im Forschungsprojekt durch Konkretisierung einer Analyse zugäng-

lich gemacht. Der betrieblichen Mitbestimmung, deren Rolle im Forschungsprojekt im 

Zentrum steht, wird Rechnung getragen, indem Themenfelder ausgewählt wurden, 

die im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes der Mitbestimmung unterliegen. 

Die Zuständigkeit des Betriebsrats für den betrieblichen Umweltschutz wurde erst mit 

der Novellierung im Jahr 2001 in das BetrVG aufgenommen und begründet somit die 

Operationalisierung der ökologischen Nachhaltigkeit hinsichtlich der Mitbestim-

mungsmöglichkeiten des Betriebsrats. Die Auswahl von Arbeits- und Gesundheits-

schutz und Qualifizierung wurden getroffen, da diese beiden Themen bzw. deren 

Umsetzung basale Bedingungen für die Fähigkeiten der Beschäftigten sind, ihre Ar-

beitskraft einzusetzen und zu erhalten. Die ökonomische Nachhaltigkeit hingegen 

wird im Forschungsprojekt nicht eigens operationalisiert, sie bildet jedoch ein Quer-

schnittsthema, da im Kontext der Logik des Wirtschaftssystems ökonomische Fragen 

im Allgemeinen und finanzielle Fragen im Besonderen nicht ausgeblendet werden 

können. 

Die im Projekt bearbeiteten Themen Arbeits- und Gesundheitsschutz, Qualifizie-

rung und betrieblicher Umweltschutz können analytisch zwar eindeutig der sozialen 

bzw. der ökologischen Nachhaltigkeitsdimensionen zugeordnet werden, jedoch set-
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zen die betrieblichen AkteurInnen diese nicht notwendigerweise unter die Überschrift 

„Nachhaltigkeit“.  

3.1.2 Die Auswahl der Betriebsvereinbarungen 

Die Stichprobe der Betriebsvereinbarungen wurde nach dem Verfahren des Purpose-

ful Samplings (vgl. Stake 2000, Yin 2014) gezogen: Ab dem Jahr 2000 wurden Be-

triebsvereinbarungen entlang der o. g. Themenfelder und ausgewählter Branchen 

extrahiert. Die Stichprobe besteht aus 133 anonymisierten Betriebsvereinbarungen 

aus der Metall- und Elektroindustrie, der chemischen Industrie und der Ver- und Ent-

sorgungsbranche zu den oben ausgeführten Nachhaltigkeitsthemen. Auf der Grund-

lage des Thementhesaurus des Archivs für betriebliche Vereinbarungen der Hans-

Böckler-Stiftung wurden die Themen weiter eingegrenzt: 1. Um eine bessere Ver-

gleichbarkeit hinsichtlich der Regelungsgegenstände zu erreichen, sollten die 

Betriebsvereinbarungen thematisch nicht zu weit differieren. Somit wurden entspre-

chende Unterthemen ausgewählt. 2. Da sich aufgrund der Brancheneinschränkung 

die mögliche Anzahl an Betriebsvereinbarungen reduzierte, wurden Unterthemen 

ausgewählt, zu denen eine hohe Anzahl an Betriebsvereinbarungen hinterlegt ist.  

Thema Anzahl 

Weiterbildung/PE  34 

Gesundheitsschutz/-vorsorge/-förderung  38 

Umweltschutz 19 

CSR  32 

Andere 10 

Gesamt 133 

Tabelle 1: Anzahl der ausgewählten Betriebsvereinbarungen  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Orientiert an der oben ausgeführten interdisziplinären Betrachtungsweise und der 

Annahme, dass Prozesse in Unternehmen vertikal und horizontal integriert sein müs-

sen, um dauerhaft zu wirken, wurde ein Kodeschema aus der theoretischen Vorar-

beit (Sensitizing Concepts, Blumer 1954) erstellt und im Laufe der Kodierung mit In-

Vivo-Codes ergänzt. Gemeinsame Kodierungssitzungen waren die Grundlage, um 

Kodes anzupassen und um die Reliabilität sicherzustellen. Die Auswertung des ko-

dierten Materials wurde in regelmäßigen Feedbackschleifen vorgenommen. 

3.2 Analyseraster und empirische Ergebnisse 

Ausgehend von den Überlegungen aus dem strategischen Human Resource Ma-

nagement richtet sich das in der Analyse der Prozesse angewandte Raster an Pro-

zessschritten aus, wie sie beispielsweise in Konzepten wie dem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess oder dem PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) dargelegt wer-

den (vgl. Koch 2015): Thematisierung, Implementierung, Institutionalisierung und 

Verstetigung. Um Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen zu bearbeiten ist in einem 



 
Clasen/Krause/Haunschild/Meyer/Ridder, Mitbestimmung als Voraussetzung  
für eine „nachhaltige Nachhaltigkeit“ in der betrieblichen Organisationsentwicklung?  111 
 

 

ersten Schritt die Thematisierung und damit einhergehend deren Rechtfertigung 

durch AkteurInnen im Unternehmen notwendig. Auf die Thematisierung folgt die Im-

plementierung des Themas in Form der Aufstellung eines Regelwerks oder Be-

schreibung von Verfahrensabläufen. Die Implementierung kann dabei für Themen, 

die der erzwingbaren Mitbestimmung unterliegen, von Seiten des Betriebsrats ge-

setzt werden. Daran schließt die Institutionalisierung in formeller Hinsicht an: Die Ein-

richtung von Stabstellen, die Zuschreibung von Verantwortlichkeiten und Berichts-

pflichten oder auch die Einberufung von Gremien, die die Umsetzung des Themas 

verantworten. Letztendlich ist im Sinne der Nachhaltigkeit von Praktiken deren Ver-

stetigung das Ziel, bei der die geschaffenen Strukturen nicht nur auf dem Papier ste-

hen, sondern auch dauerhaft in der Praxis gelebt werden. Voraussetzung dafür ist, 

dass sich entsprechende Routinen ausbilden.  

4 Soziale Nachhaltigkeit durch Mitbestimmung: Ausgewählte empirische Er-

gebnisse 

Die beschriebene Prozesskette spiegelt sich in den Betriebsvereinbarungen wider 

und zeigt sich bereits in der Thematisierung in der Präambel, in der in der Regel Be-

gründungszusammenhänge hergestellt werden. Hinsichtlich der Implementierung 

und Institutionalisierung haben sich beispielsweise als relevant erwiesen: die Thema-

tisierung von Verantwortlichkeiten, Anknüpfung an vorhandene oder Schaffung neuer 

Strukturen (z. B. Arbeitskreise), die Partizipation von Betriebsrat und anderen Akteu-

rInnen, sowie die Beschreibung von Maßnahmen zur Konfliktregelung. Bei der Ver-

stetigung rückt auch die Evaluation der niedergeschriebenen Prozesse sowie der 

Betriebsvereinbarungen selbst in den Fokus: Um eine Verstetigung zu erreichen, er-

scheint eine Evaluation sinnvoll, um den Prozess zu bewerten und Kriterien festzule-

gen, wie der Prozess fortgeführt werden kann. Die oben genannten gemeinsamen 

Nenner von Nachhaltigkeitskonzepten spiegeln sich in der Prozesskette wider: Die 

Zukunftsgerichtetheit kann als Gesamtziel einer solchen Prozesskette verstanden 

werden, die Zielkonflikte sind in der Konstellation Betriebsrat und Unternehmenslei-

tung angelegt und begleiten den Aushandlungsprozess von Betriebsvereinbarungen 

und zeigen sich in vielen Betriebsvereinbarungen in Form von festgelegten Vorge-

hensweisen im Konfliktfall. Die Stakeholder-Orientierung kommt dann zum Tragen, 

wenn die Partizipation von Betriebsrat, Fachpersonal und ArbeitnehmerInnen in den 

Betriebsvereinbarungen festgeschrieben werden. 

Folgend werden die Ergebnisse der Analyse der Betriebsvereinbarungen zum 

Arbeits- und Gesundheitsschutz vorgestellt; dabei bilden die Begründungszusam-

menhänge eine Ausnahme, da diese nicht themenspezifisch, sondern über alle Fo-

kusfelder (Arbeits- und Gesundheitsschutz, Qualifizierung, betrieblicher Umwelt-

schutz) hinweg analysiert wurden. 

4.1 Begründungszusammenhänge 

Die dargelegten Begründungszusammenhänge von Betriebsvereinbarungen geben 

Aufschluss über den Kompromisscharakter von Betriebsvereinbarungen als Resultat 

eines strukturierten Antagonismus, bei dem das Spannungsfeld der Interessen bzgl. 
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sozialer/ ökologischer und ökonomischer Ziele deutlich wird. In einer anderen Lesart 

kann die gleichzeitige Betonung von sozialen/ökologischen und ökonomischen Zielen 

aber auch als die Aushandlung von Zielkonflikten, d. h. als eine integrative Betrach-

tung und Abwägung der Nachhaltigkeitsdimensionen gedeutet werden. 

Die empirisch vorgefundenen Begründungszusammenhänge wurden in vier 

Gruppen systematisiert.  

 

Abbildung 1: Begründungszusammenhänge  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

In der ersten Gruppe wurden die formulierten Ziele als Rhetorik bewertet. Sie ent-

sprechen in der Regel einer Selbstdarstellung des Unternehmens, nämlich seiner 

Interpretation seiner Rolle im Nachhaltigkeitsdiskurs. Darüber hinaus werden aber 

keine Aussagen getroffen. In den Gruppen zwei, drei und vier hingegen werden öko-

nomische und/oder soziale Ziele formuliert, zu deren Erfüllung die Betriebsvereinba-

rung dienen soll. Gruppe zwei besteht aus Betriebsvereinbarungen, die in erster Linie 

Marktfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmenserfolg, also ökonomische 

Ziele, als Grund für den Abschluss der Betriebsvereinbarung anführen. In der dritten 

Gruppe herrschen funktionalistische bzw. harmonische Ziele vor. Hier werden wirt-

schaftliche Interessen und Interessen der Beschäftigten gleichermaßen – wenn auch 

mit unterschiedlichen Vorzeichen   berücksichtigt: Harmonische Ziele stützen die Zie-

le bezüglich der Regelungsgegenstände von Unternehmensleitung und Interessen-

vertretung gleichermaßen; von den funktionalen Zielen ausgehend sind die Rege-

lungsgegenstände, also Arbeits- und Gesundheitsschutz oder Qualifizierung die 

Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg. Soziale Ziele werden in einer vierten 

Gruppe von Betriebsvereinbarungen formuliert – der Regelungsgegenstand wird in 

diesen Fällen nicht durch eine Verknüpfung zum wirtschaftlichen Erfolg, sondern auf 

Basis des Regelungsgegenstandes begründet. 

4.2 Arbeits- und Gesundheitsschutz 

Die Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bzw. genauer zu 

Gesundheitsschutz, -vorsorge und -förderung werden thematisch in folgende Berei-

che differenziert: Vereinbarungen zur gesetzlich geforderten Gefährdungsbeurteilung 

sowie zu BGM/BGF4, bei denen die Systematik von Managementsystemen auf das 

Thema Gesundheit angewendet wird. Die starke Regulierung des Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz durch zahlreiche gesetzliche Regelungen (u. a. Arbeitsschutzgesetz 

                                                             
4 Andere vorliegende Vereinbarungen regeln das betriebliche Eingliederungsmanagement und arbeitsmedizini-
sche Aspekte. Da die Anzahl dieser Vereinbarungen sehr gering ist, werden diese in der folgenden Darstellung 
nicht berücksichtigt. 
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und Arbeitssicherheitsgesetz) führt in den analysierten Betriebsvereinbarungen zu 

einer hohen Regelungstiefe. 

Oben wurde das Analyseraster (Thematisierung, Implementierung, Institutionali-

sierung, Verstetigung) eingeführt und erläutert, dass in Betriebsvereinbarungen Im-

plementierung und Institutionalisierung in der Regel zusammenfallen. Diese beiden 

Schritte werden in unserer Analyse mit den Punkten Mitwirkung und Verantwortlich-

keiten sowie Konfliktregelungen operationalisiert. 

Mitwirkung findet in der Regel in Gremien statt, die auf verschiedenen Ebenen 

gebildet werden oder in bereits vorhandenen Gremien, deren Aufgabenbereiche 

ausgeweitet werden. In aller Regel gibt es Lenkungskreise auf der höchsten Ebene, 

welche die Prozesse koordinieren und Ergebnisse zusammenführen und global 

bewerten. Darunter kann es fachlich besetzte Arbeitsgruppen geben, die ermittelte 

Gefährdungen fachlich bewerten und beurteilen. In Gesundheitszirkeln können 

schließlich Erfahrung von ArbeitnehmerInnen explizit eingebracht und Maßnahmen-

vorschläge erarbeitet werden.  

Die Mitwirkung von Betriebsrat und ArbeitnehmerInnen im Prozess der Gefähr-

dungsbeurteilung oder BGM/BGF erfolgt in aller Regel über Lenkungskreise, welche 

die Prozesse zu Gefährdungsbeurteilung und BGM/BGF koordinieren und sich zu-

dem für die Prozesse verantwortlich zeichnen. Bei Vereinbarungen zu Gefährdungs-

beurteilungen dominieren paritätisch besetzte Lenkungskreise, bei denen Fachper-

sonal (bspw. Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder BetriebsärztInnen) hinzugezogen 

werden kann, dieses aber nur eine beratende Funktion hat. Nicht-paritätische Len-

kungskreise gibt es zwar in dieser Gruppe von Vereinbarungen, jedoch sind diese in 

der Minderheit. Bei Vereinbarungen der Gruppe BGM/BGF dominiert hingegen die 

nicht-paritätische Partizipation deutlich. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass 

das BGM zwar die Gefährdungsbeurteilung beinhalten kann, aber die systematische 

Einbeziehung von Gesundheit im Rahmen eines Managementsystems für Unter-

nehmen fakultativ ist. Der Abschluss von Betriebsvereinbarungen erklärt aber auch, 

dass – wenn auch nicht paritätisch – der Betriebsrat eingebunden wird. 

Fachlich besetzte Arbeitsgruppen gibt es in der Mehrzahl der Betriebsvereinba-

rungen zu BGM/BGF; im Rahmen von Gefährdungsbeurteilungen hingegen nur 

selten. Gesundheitszirkel wiederum sind weder in Vereinbarungen zu Gefährdungs-

beurteilungen noch zu BGM/BGF kaum vorgesehen. Von allen Ebenen der Partizipa-

tion bedient sich keine der analysierten Betriebsvereinbarungen.  

 Gefährdungsbeurteilung BGM/BGF 

Paritätische Partizipation 9 1 

Nicht-paritätische Partizipation 3 12 

Nachgelagerte Partizipation 2 2 

Tabelle 2: Mitwirkung in Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz  

(Quelle: Eigene Darstellung) 
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Die Art der Partizipation von ArbeitnehmerInnen streut in den Betriebsvereinbarun-

gen sehr breit: Im Themenbereich Gefährdungsbeurteilung bezieht sich die Einbin-

dung vor allem auf die Information der Beschäftigten und den expliziten Verweis, 

dass die Beschäftigten Vorschläge zum Arbeits- und Gesundheitsschutz einbringen 

können. Dies kann, ebenso wie die in den Betriebsvereinbarungen benannte Eigen-

verantwortung bzw. der Verweis auf die Rechte und Pflichten der Arbeitnehme-

rInnen, auf die §§15-17 des Arbeitsschutzgesetzes zurückgeführt werden, die eben 

dieses vorsehen. Im Themenbereich BGM/BGF stehen Informationen für die Be-

schäftigten und die Aufforderung an diese, an den BGM/BGF-Angeboten teilzuneh-

men, im Vordergrund.  

Die Festschreibung von Konfliktregelungen in den Betriebsvereinbarungen ist in-

sofern relevant, da durch sie anerkannt wird, dass der Regelungsgegenstand durch-

aus auch in der Ausführung der Betriebsvereinbarung Konflikte hervorrufen kann. 

Eine Konfliktregelung ermöglicht zudem, dass Konflikte nicht automatisch zum Schei-

tern der gesamten Betriebsvereinbarung führen oder diese letztendlich aufgrund von 

Konflikten zum Stillstand in der gesamten Thematik des Regelungsgegenstandes 

führt, sondern ein Modus des Umgangs mit Konflikten festgelegt wird. Bei den Kon-

fliktregelungen fällt auf, dass in Betriebsvereinbarungen zu Gefährdungsbeurteilun-

gen vornehmlich gestufte Konfliktregelungen bis hin zur Einigungsstelle festgehalten 

werden. Im Themenbereich BGM/BGF hingegen sind in der Großzahl der Betriebs-

vereinbarungen keine Konfliktregelungen hinterlegt – was damit zusammenhängen 

mag, dass diese Themen nicht in den Bereich der erzwingbaren Mitbestimmung fal-

len.   

 Gefährdungsbeurteilung BGM/BGF 

Keine Regelung 2 12 

Verhandlung ohne Kündigung 1 1 

Einvernehmlich 1 0 

Einstufig 1 1 

Gestuft 11 2 

Tabelle 3: Konfliktregelungen in den Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheits-

schutz  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Regelungen zur Evaluation, die in den Betriebsvereinbarungen festgeschrieben wer-

den, sind relevant für die Verstetigung der Regelungsgegenstände in den Betriebs-

vereinbarungen: Eine Evaluation impliziert durch die Herausarbeitung von unzu-

reichenden Maßnahmen und Vorgehensweisen eine Fortschreibung des Prozesses. 

Dabei können zwei Ebenen unterschieden werden: Erstens die Evaluation der Be-

triebsvereinbarung an sich sowie zweitens die Evaluation der in den Betriebsverein-

barungen behandelten Regelungsgegenstände. Die Evaluation der Betriebsvereinba-
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rung an sich wird kaum festgeschrieben, die Evaluation der Regelungsgegenstände 

hingegen differiert wiederum nach den Themenbereichen: Im Bereich der Gefähr-

dungsbeurteilung ist die Wirksamkeitskontrolle der behandelten Themen im Arbeits-

schutzgesetz angelegt und daher auch in den Betriebsvereinbarungen aufgeführt. 

Dies spiegelt sich deutlich wider, da die entwickelten und durchgeführten Maßnah-

men auf ihre Wirksamkeit hin kontrolliert werden müssen. Jedoch bleibt es in den 

Betriebsvereinbarungen meist bei dem Verweis, dass Wirksamkeitskontrollen durch-

geführt werden, über deren Ausgestaltung finden sich jedoch kaum Regelungen. Im 

BGM/BGF-Bereich ist die Evaluation der Maßnahmen häufig nicht vorhanden; wenn 

sie aber vorhanden ist, soll diese zumeist kennzahlengestützt durchgeführt werden. 

Die ökonomische Herangehensweise könnte darauf zurückgeführt werden, dass 

BGM/BGF eher einer Rechtfertigungslogik unterliegen, da diese anders als die Ge-

fährdungsbeurteilung nicht gesetzlich verpflichtend sind.  

Evaluierung Gefährdungsbeurteilung BGM/BGF 

Regelungsgegenstand Nein 

Betriebsvereinbarung Nein 

2 7 

Regelungsgegenstand Ja 

Betriebsvereinbarung Nein 

10 11 

Regelungsgegenstand Ja 

Betriebsvereinbarung Ja 

3 0 

 

Tabelle 4: Evaluierung in Betriebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz  

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Bezogen auf den Themenbereich Arbeits- und Gesundheitsschutz fällt auf, dass die 

Prozesskette in aller Regel umfassend vorhanden ist – unserer Hypothese entspre-

chend, ist es bei diesen Betriebsvereinbarungen wahrscheinlicher, dass die dortigen 

Regelungsgegenstände dauerhaft, also nachhaltig, in den Unternehmen umgesetzt 

werden. So antworteten immerhin rund 80 Prozent der in einer WSI-Betriebsräte-

befragung befragten Betriebsräte, dass eine Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt 

wird (vgl. Ahlers 2016: 11) – in dieser Zahl nicht inkludiert sind Unternehmen ohne 

Betriebsrat. Wird der Fokus auf die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung 

gelegt, geben aber nur noch rund 30 Prozent der befragten Betriebsräte an, dass 

eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wird (vgl. ebd.: 12). Dem-

gegenüber zeigt unsere Analyse, dass die Schritte der Thematisierung und Imple-

mentierung recht ausführlich dargestellt sind: Die Begründungszusammenhänge 

werden, bis auf wenige Ausnahmen, argumentativ in der Präambel geliefert und die 

Beschreibung von Verfahrensabläufen sowie die Partizipation des Betriebsrats ist 

eher detailliert. Die Annahme, dass die Festlegung von Rückkopplungs- und Kom-

munikationsmechanismen, Verantwortlichkeiten, Partizipation und Evaluierung in Be-

triebsvereinbarung Anhaltspunkte für eine nachhaltige Umsetzung der Themen sein 

können, muss demnach überprüft werden. Ebenso ist zu prüfen, welche Chancen auf 
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dauerhafte Umsetzung eine den formulierten Prozessschritten gerecht werdende Be-

triebsvereinbarungen tatsächlich hat. 

5 Fazit und Forschungsausblick 

Die Identifikation und Typisierung von Prozessschritten und Begründungszusam-

menhängen wurde vorgenommen, um in einer Sekundäranalyse von Betriebsver-

einbarungen die Frage zu bearbeiten, inwiefern auf Grundlage der vereinbarten Re-

gelungsgegenstände davon ausgegangen werden kann, ob diese nachhaltig im 

Unternehmen umgesetzt werden. Aussagen dazu, wie die Betriebsvereinbarungen 

tatsächlich in Unternehmen gelebt werden, können in dieser Phase des Projekts 

zwar noch nicht getroffen werden. Dennoch wird das Potential von Betriebsvereinba-

rungen als Instrument für eine nachhaltige Nachhaltigkeit deutlich: Eine nachhaltige 

Prozesskette, so unsere Annahme, startet mit der Thematisierung von (Nachhaltig-

keits-)Themen, bedarf dann der Implementierung und Institutionalisierung, um 

schließlich mit der Verstetigung der Themen im Rahmen einer erneuten Thematisie-

rung von neuem zu beginnen. Es konnte nachgezeichnet werden, dass diese Pro-

zesskettenlogik auch auf Betriebsvereinbarungen angewendet werden kann. Be-

triebsvereinbarungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz als Bereich der sozialen 

Nachhaltigkeit weisen aufgrund der starken gesetzlichen Regulierung häufig nahezu 

vollständige Prozessketten auf: Die Thematisierung findet sich in aller Regel im 

Rahmen der Begründungszusammenhänge in der Präambel wieder. Regelung von 

Verantwortlichkeiten und Partizipationsmuster der unterschiedlichen Stakeholder 

sind bei Vereinbarungen zu Gefährdungsbeurteilungen und zu BGM/BGF zwar mit 

unterschiedlichen Ausprägungen, aber doch ausführlich und in aller Regel unter Be-

teiligung der Interessenvertretung und/oder ArbeitnehmerInnen hinterlegt. Bei den 

Regelungen zur Umgangsweise mit Konflikten hingegen ist deutlich erkennbar, dass 

die gesetzliche verpflichtende Gefährdungsbeurteilung solche Regelungen auf Grund 

der sogenannten harten Mitbestimmung sehr viel eher vorhält als dies bei der freiwil-

ligen Einführung eines BGM/BGF der Fall ist. Die Evaluation, die im Rahmen der 

Verstetigung relevant wird, ist zwar für Gefährdungsbeurteilungen verpflichtend, je-

doch wird sie für den BGM/BGF-Bereich differenzierter beschrieben, was auf die 

Freiwilligkeit und auf die damit verbundene stärkere Rechtfertigungslogik zurückge-

führt werden kann.  

Diese Prozesskette ist für die Organisationsentwicklung und die Einführung neu-

er Prozesse, die nachhaltig wirken sollen, nicht neu (vgl. exemplarisch Becker/Lan-

gosch 2002). Sie wird jedoch eingebettet in den Kontext der Nachhaltigkeitsfor-

schung durch die Fruchtbarmachung des zunächst entweder sehr vagen oder aber 

kleinteilig operationalisierten Nachhaltigkeitsbegriffs: Stakeholder-Orientierung, Zu-

kunftsgerichtetheit und Zielkonflikte sind zentrale Aspekte, die in der Nachhaltigkeits-

forschung zwar häufig mitschwingen, aber in der Regel nicht expliziert werden. Der 

Betriebsrat als Stakeholder sui generis, der gemeinsam mit der Unternehmensleitung 

Betriebsvereinbarungen abschließt, handelt Kompromisse aus und löst somit Ziel-

konflikte: Die Aushandlungsprozesse zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung 

beziehen sich auf das Abwägen von ökonomischen und sozialen Zielen. Die Zu-
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kunftsgerichtetheit ist qua Gesetz gegeben – Betriebsrat und Unternehmensleitung 

sollen zum Wohle des Unternehmens und der Beschäftigten handeln – aber auch der 

Regelungsgegenstand Arbeits- und Gesundheitsschutz weist auf eine längerfristige 

Ausrichtung hin: Mit kranken Beschäftigten ist die Herstellung von Produkten und 

Dienstleistungen nicht wirtschaftlich bzw. nicht möglich, da sie nicht arbeiten können. 

Betriebsvereinbarungen können, je nach Durchsetzungsmacht des Betriebsrats ein 

wirkmächtiges Instrument sein. Die Frage, wie nachhaltig und mit welchem Wir-

kungsgrad diese rechtsverbindlichen Betriebsvereinbarungen angesichts unter-

schiedlicher Interessen in der Praxis verankert werden bleibt offen: Bleibt es also bei 

öffentlichkeitswirksamer Programmatik („talk“), oder werden die unter Mitwirkung der 

Interessenvertretungsorgane der ArbeitnehmerInnen vereinbarten Nachhaltigkeits-

themen in Betrieben tatsächlich in den Prozessen und Strukturen der Organisation 

institutionalisiert („act“) (vgl. Brunsson 2003; Wickert et al. 2016)?5 D. h. ob eine Be-

triebsvereinbarung aber tatsächlich gelebt – oder ob sie halbherzig bzw. gar nicht 

umgesetzt wird – kann durch eine Dokumentenanalyse nicht festgestellt werden. Ei-

ne solche Analyse gibt jedoch Aufschluss über das Was und Wie der geregelten 

Themen und liefert somit wertvolle Anhaltspunkte für weiterführende Betriebsfallstu-

dien: Schlussendlich verbleibt jedoch die Verantwortung, Nachhaltigkeitsthemen in 

der Praxis zusammenzuführen, dauerhaft umzusetzen und zu leben, bei den han-

delnden AkteurInnen – die zwar eine zentrale Rolle bei Nachhaltigkeitsthemen spie-

len können, aber kein Garant für eine nachhaltige Nachhaltigkeit sind.  

Im Forschungsprojekt werden demnach alltägliche Themen für Betriebsräte unter 

die Überschrift „Nachhaltigkeit“ gestellt. Wir nehmen jedoch an, dass Betriebsräte 

diese Themen nicht notwendigerweise als Themen einzelner Nachhaltigkeitsdimen-

sionen sehen – vielmehr gehen wir davon aus, dass die Zielkonflikte nicht systema-

tisch, sondern jeweils auf den konkreten Regelungsgegenstand auftauchen und dann 

ausgehandelt werden. Die Herausforderung bei Forschung zu Nachhaltigkeit ist so-

mit umrissen: Die Vagheit erschwert die Definition von Nachhaltigkeit und die Bear-

beitung im Alltag – die Konkretisierung hingegen bewirkt eine Vereinzelung der The-

men und erschwert die Rückkopplung zum allgemeinen Nachhaltigkeitsbegriff, also 

zu einer integrierten Betrachtung und Ausbalancierung der Zielkonflikte. 
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